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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg

Referat 31 – Qualität und Recht

Nr. 21 vom 1. April 2026

Vom 14. Januar 2026

Fachspezifische Bestimmungen für den Studiengang 
„Bewegungs- und Sportwissenschaft (B.A.)“

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 3. Februar 2026 die vom Fakultätsrat der 
Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaft am 14. Januar 2026 auf Grund von 
§  91  Absatz  2  Nummer  1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 
(HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 19. Februar 2025 (HmbGVBl. S. 241) beschlossenen Fach-
spezifischen Bestimmungen für den Bachelorstudiengang „Bewegungs- und Sportwissen-
schaft“ mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ (B.A.) gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt.
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Präambel

Die Fachspezifischen Bestimmungen ergänzen die Regelungen der Prüfungsordnung der Fakul-
tät für Psychologie und Bewegungswissenschaft für Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor 
of Arts vom 8. Januar 2025 (PO B.A.) in der jeweils geltenden Fassung und beschreiben die 
Module für den Studiengang Bewegungs- und Sportwissenschaft und die Bestimmungen für 
die Wahl des Studiengangs Bewegungs- und Sportwissenschaft als Nebenfach eines anderen 
Bachelor-Studiengangs sowie die Wahl des Fachs Bewegungs- und Sportwissenschaft im Wahl-
bereich eines anderen Bachelor-Studiengangs.

I. Ergänzende Bestimmungen

Zu § 1 
Studienziel, Prüfungszweck, Akademischer Grad, Durchführung des Studiengangs

Zu § 1 Absatz 1: Studienziel
(1)	 Studiengang B.A. Bewegungs- und Sportwissenschaft
	 Der Studiengang Bewegungs- und Sportwissenschaft vermittelt die grundlegenden theo

retischen, methodischen und berufsfeldbezogenen Grundlagen der Bewegungswissen-
schaft sowie allgemeine fachbezogene Schlüsselqualifikationen. Das Studium stellt den 
ersten berufsqualifizierenden Abschluss dar. Es qualifiziert auch für einen Master-Studien-
gang der Bewegungs- und Sportwissenschaft oder in einem verwandten Fach. Studierende 
werden befähigt, Tätigkeitsfelder im Bereich von Sport, Bewegung und Gesundheit zu 
bedienen und diese konstruktiv weiterzuentwickeln.

(2)	 Studiengang B.A. Bewegungs- und Sportwissenschaft als Nebenfach
	 Der Studiengang Bewegungs- und Sportwissenschaft im Nebenfach vermittelt Studieren-

den anderer Fächer einen Überblick über die Struktur des Faches Bewegungswissenschaft. 
Des Weiteren werden grundlegende Fertigkeiten und Kenntnisse in Theorie und Praxis 
vermittelt.

Zu § 1 Absatz 3: Akademischer Grad 
Für die bestandene Bachelorprüfung wird der akademische Grad Bachelor of Arts (B.A.) verliehen. 

Zu § 1 Absatz 4: Durchführung des Studiengangs 
Die Durchführung des Studiengangs erfolgt durch die Fakultät für Psychologie und 
Bewegungswissenschaft. 

Zu § 4 
Studien- und Prüfungsaufbau, Module und Leistungspunkte (LP)

Zu § 4 Absätze 2 und 3: Modulstruktur und Studienpläne 
(1)	 Der Bachelor-Studiengang Bewegungs- und Sportwissenschaft umfasst 180 Leistungs-

punkte (LP). Sie verteilen sich wie folgt:
a)	 Bewegungs- und Sportwissenschaft: 90 LP;
b)	 Nebenfach: 45 LP;
c)	 Allgemeine Berufsqualifizierende Kompetenzen (ABK): 27 LP;
d)	 Wahlbereich (WB) bzw. Crossdisciplinary Learning (CDL): 18 LP.

(2)	 Das Studium der Bewegungs- und Sportwissenschaft als Nebenfach eines anderen Bache-
lor-Studiengangs umfasst 45 Leistungspunkte.
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(3)	 In der folgenden Übersicht ist eine Zuordnung von Modulen zu Studiensemestern darge-
stellt, die zur Einhaltung der Regelstudienzeit empfohlen wird.

Studienablauf  Bewegungs- und Sportwissenschaft (B.A.)

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

Modul BA-1 (12 LP)
Naturwissenschaftliche Grund-

lagen der Bewegungs- und 
Sportwissenschaft

Modul BA-3 (9 LP) 
Projekt

Modul BA-9 
(12 LP)

Abschluss
modul

Vorlesung 
Sportmedizin
2 LP
Seminar 
Sportmedizin 
3 LP
Modulteilprü-
fung (benotet)
1 LP

Vorlesung 
Bewegungs- 
und Trainings-
wiss.
2 LP
Seminar 
Bewegungs- & 
Trainingswiss.
3 LP
Seminar 
Bewegungs- & 
Trainingswiss.
3 LP

Seminar 1: 
Naturwissen-
schaftliches 
oder Sozialwis-
senschaftliches 
Projekt
3 LP

Seminar 2: 
Naturwissen-
schaftliches 
oder Sozialwis-
senschaftliches 
Projekt
4 LP
Modulprüfung 
(benotet)
2 LP

B.A. Arbeit
12 LP

Modul BA-2 (12 LP)
Sozialwissenschaftliche Grund-

lagen der Bewegungs- und 
Sportwissenschaft

Modul BA-4 (12 LP)
Weiterführende Aspekte der 

Bewegungs- und Sportwissen-
schaft

Vorlesung 
Sportpäda-
gogik
2 LP
Seminar Sport-
pädagogik
3 LP
Modulteil
prüfung 
(benotet)
1 LP

Vorlesung 
Sport, Indi-
viduum und 
Gesellschaft
2 LP
Seminar Sport-
pädagogik
3 LP
Modulteil
prüfung 
(benotet)
1 LP

Seminar 
Grundlagener-
weiterung 1
2 LP
Modulteil
prüfung 
(unbenotet)
1 LP

Seminar 
Grundlagen
erweiterung 2
2 LP
Modulteil
prüfung 
(unbenotet)
1 LP
Seminar 
Grundlagen
erweiterung 3
2 LP
Modulteil
prüfung 
(unbenotet) 
1 LP
Seminar 
Grundlagen
erweiterung 4
2 LP
Modulteil
prüfung 
(unbenotet)
1 LP



FSB Bewegungswissenschaften (B.A.) vom 14. Januar 2026

veröffentlicht am 1. April 2026

Universität Hamburg Seite 4 von 32

Modul BA-5 (9 LP)
Handlungs-& Bewegungsfelder I

Modul BA-6 (12 LP)
Handlungs-& Bewegungsfelder II
(es werden zwei benotete und 
zwei unbenotete Modulteilprü-

fungen absolviert)

Modul BA-7 (6 LP)
Handlungs-& Bewegungsfelder 

III

Seminar Fach-
ausbildung 1 
2 LP 
Modulteil
prüfung 
(unbenotet)
1 LP

Seminar Fach-
ausbildung 2
2 LP
Modulteil
prüfung 
(unbenotet)
1 LP

Seminar Fach-
ausbildung 3
2 LP
Modulteil
prüfung 
1 LP

Seminar Fach-
ausbildung 5
2 LP
Modulteil
prüfung 
1 LP

Seminar Ver-
tiefung T&P 1
2 LP
Modulteil
prüfung 
(benotet)
1 LP

Seminar Ver-
tiefung T&P 2
2 LP
Modulteil
prüfung 
(benotet)
1 LP

Lehrgang 
Natursport 
(wahlweise im 
1. Sem.)
3 LP

Seminar Fach-
ausbildung 4
2 LP
Modulteil
prüfung 
1 LP

Seminar Fach-
ausbildung 6
2 LP
Modulteil
prüfung 
1 LP

Modul BA-8 (6 LP)
Forschungsmethoden

Vorlesung 
Forschungs
methoden
2 LP
Modulteil
prüfung 
(unbenotet)
1 LP

Seminar 
Angewandte 
Statistik
2 LP
Modulteil
prüfung 
(unbenotet)
1 LP

ABK 1 (5 LP) ABK 2 (16 LP) ABK 3 (6 LP)

Seminar Tech-
niken wissen-
schaftlichen 
Arbeitens
2 LP
Modulprüfung 
(unbenotet)
1 LP
Seminar WB/
CDL
3 LP

Seminar 
Berufsfeld
erkundung 
2 LP
Seminar WB/
CDL
3 LP

Berufspraktikum (12 Wochen)
14 LP  
(davon 7 LP dem 3. Sem. und 7 LP 
dem 4. Sem. zugerechnet)
Begleitseminar zum Praktikum
1 LP (dem 3. Sem. zugerechnet)
Modulprüfung (unbenotet)
1 LP (dem 4. Sem. zugerechnet)
Seminar WB/CDL
3 LP (3. FS)
Seminar WB/CDL
3 LP (3. FS)

Veranstaltung 
1
2 LP
Modulteil
prüfung 
(unbenotet)
1 LP
Seminar WB/
CDL 
3 LP

Veranstaltung 
2
2 LP
Modulteil
prüfung 
(unbenotet)
1 LP
Seminar WB/
CDL 
3 LP

21 LP 23 LP 23 LP 23 LP 24 LP 21 LP
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In der folgenden Aufstellung ist die vorherige Darstellung mit der Zuordnung von 
Modulen zu Studiensemestern wiedergegeben, die zur Einhaltung der Regelstudienzeit 
empfohlen wird.

1.–2. Semester 
Modul BA-1 (12 LP) Naturwissenschaftliche Grundlagen der Bewegungs- und Sportwissen-
schaft
a)	 Vorlesung Sportmedizin (2 LP)
b)	 Vorlesung Bewegungs- und Trainingswissenschaften (2 LP)
c)	 Seminar Sportmedizin (3 LP)
d)	 Seminar Bewegungs- und Trainingswissenschaften (3 LP)
e)	 Modulteilprüfung Sportmedizin (1 LP)
f)	 Modulteilprüfung Bewegungs- und Trainingswissenschaften (1 LP)

Modul BA-2 (12 LP) Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Bewegungs- und Sportwissen-
schaft
a)	 Vorlesung Sportpädagogik (2 LP)
b)	 Vorlesung Sport, Individuum und Gesellschaft (2 LP)
c)	 Seminar Sportpädagogik (3 LP)
d)	 Seminar Sport, Individuum und Gesellschaft (3 LP)
e)	 Modulteilprüfung Sportpädagogik (1 LP)
f)	 Modulteilprüfung Sport, Individuum und Gesellschaft (1 LP)

Modul BA-5 (9 LP) Handlungs- und Bewegungsfelder I
a)	 Seminar Fachausbildung 1 (2 LP; wahlweise auch im 2. Semester)
b)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet)
c)	 Seminar Fachausbildung 2 (2 LP)
d)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet)
e)	 Lehrgang Natursport (3 LP; wahlweise im 1. Semester)

ABK 1 (5 LP)
a)	 Seminar Techniken wissenschaftlichen Arbeitens (2 LP)
b)	 Modulprüfung (1 LP, unbenotet)
c)	 Seminar Berufsfelderkundung (2 LP)

Freier Wahlbereich bzw. Crossdisciplinary Learning
a)	 Wahlseminar 1 (3 LP)
b)	 Wahlseminar 2 (3 LP)

3.–4. Semester
Modul BA-6 (12 LP): Bewegungs- und Handlungsfelder II
a)	 Seminar Fachausbildung 3 (2 LP)
b)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet)
c)	 Seminar Fachausbildung 4 (2 LP)
d)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet)
e)	 Seminar Fachausbildung 5 (2 LP)
f)	 Modulteilprüfung (1 LP, benotet)
g)	 Seminar Fachausbildung 6 (2 LP)
h)	 Modulteilprüfung (1 LP, benotet)
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Modul BA-8 (6 LP)
a)	 Vorlesung Forschungsmethoden (2 LP) 
b)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet)
c)	 Seminar Angewandte Statistik (2 LP)
d)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet)

ABK 2 (16 LP)
a)	 Berufspraktikum (14 LP; davon 7 LP dem 3. Semester und 7 LP dem 4. Semester 

zugerechnet) 
b)	 Begleitseminar zum Praktikum (1 LP; dem 3. Semester zugerechnet) 
c)	 Modulprüfung (1 LP, unbenotet; dem 4. Semester zugerechnet)

Freier Wahlbereich bzw. Crossdisciplinary Learning
a)	 Wahlseminar 3 (3 LP)
b)	 Wahlseminar 4 (3 LP)

4.–5. Semester
Modul BA-3 (9 LP) Projekt
a)	 Seminar 1: Naturwissenschaftliches oder Sozialwissenschaftliches Projekt (3 LP)
b)	 Seminar 2: Naturwissenschaftliches oder Sozialwissenschaftliches Projekt (4 LP)
c)	 Modulprüfung (2 LP, benotet)

Modul BA-4 (12 LP) Weiterführende Aspekte der Bewegungs- und Sportwissenschaft
a)	 Seminar 1 (2 LP) 
b)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet)
c)	 Seminar 2 (2 LP)
d)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet)
e)	 Seminar 3 (2 LP)
f)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet) 
g)	 Seminar 4 (2 LP)
h)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet)

5.–6. Semester 
Modul BA-7 (6 LP) Handlungs- und Bewegungsfelder III 
a)	 Vertiefung 1 (2 LP) 
b)	 Modulteilprüfung (1 LP, benotet)
c)	 Vertiefung 2 (2 LP)
d)	 Modulteilprüfung (1 LP, benotet)

ABK 3 (6 LP)
a)	 Veranstaltung 1 (2 LP)
b)	 Modulteilprüfung (1 LP; unbenotet)
c)	 Veranstaltung 2 (2 LP)
d)	 Modulteilprüfung (1 LP, unbenotet)

Freier Wahlbereich bzw. Crossdisciplinary Learning
a)	 Wahlseminar 5 (3 LP)
b)	 Wahlseminar 6 (3 LP)

6. Semester
Modul BA-9 (12 LP) Abschlussmodul 
B.A. Arbeit (12 LP)



FSB Bewegungswissenschaften (B.A.) vom 14. Januar 2026

veröffentlicht am 1. April 2026

Universität Hamburg Seite 7 von 32

Summe der Leistungspunkte (LP):
1. Semester = 21 LP
2. Semester = 23 LP
3. Semester = 23 LP
4. Semester = 23 LP
5. Semester = 24 LP
6. Semester = 21 LP

(4)	 Das Studium des Nebenfaches Bewegungs- und Sportwissenschaft umfasst die Module 
BA-1, BA-2, BA-4, BA-6 und BA-8. Diese Module und die zu erwerbenden Leistungspunkte 
verteilen sich vorschlagsweise folgendermaßen auf die Fachsemester: 

Studienablauf Bewegungs- und Sportwissenschaft als Nebenfach

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

Modul BA-1 (12 LP)
Naturwissenschaftliche Grund-

lagen der Bewegungs- und 
Sportwissenschaft

Modul BA-6 (9 LP)
Handlungs- & Bewegungsfelder 
II (es werden zwei benotete und 

eine unbenotete Modulteil
prüfung absolviert

Vorlesung 
Sportmedizin
2 LP
Seminar Sport-
medizin 
3 LP
Modulteil
prüfung 
(unbenotet)
1 LP

Vorlesung 
Bewegungs- & 
Trainingswiss.
2 LP
Seminar 
Bewegungs- & 
Trainingswiss.
2 LP
Modulteil
prüfung 
1 LP

Seminar Fach-
ausbildung 1
2 LP
Modulteil
prüfung 
1 LP
Seminar Fach-
ausbildung 2
2 LP
Modulteil
prüfung 
1 LP

Seminar Fach-
ausbildung 3
2 LP
Modulteil
prüfung 
1 LP

Modul BA-2 (12 LP)
Sozialwissenschaftliche Grund-

lagen der Bewegungs- und 
Sportwissenschaft

Modul BA-8 
(3 LP) 

Forschungs
methoden

Modul BA-4 (9 LP)
Weiterführende Aspekte der 

Bewegungs- und Sportwissen-
schaft

Vorlesung 
Sportpäda-
gogik
2 LP
Seminar Sport-
pädagogik
3 LP
Modulteil
prüfung 
(benotet)
1 LP

Vorlesung 
Sport, Indi-
viduum und 
Gesellschaft
2 LP
Seminar Sport, 
Individuum 
und Gesell-
schaft
3 LP
Modulteil
prüfung 
(benotet)
1 LP

Vorlesung 
Forschungs
methoden 
2 LP
Modulprüfung 
(unbenotet)
1 LP

Seminar 
Grundlagen
erweiterung 1
2 LP
Modulteil-
prüfung 
(unbenotet) 
1 LP

Seminar 
Grundlagen
erweiterung 2
2 LP
Modulteil-
prüfung 
(unbenotet) 
1 LP
Seminar 
Grundlagen
erweiterung 3
2 LP
Modulteil-
prüfung 
(unbenotet) 
1 LP

12 LP 12 LP 9 LP 6 LP 6 LP 0 LP
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Beschreibung des möglichen Studienablaufs im Nebenfach Bewegungs- und Sportwissen-
schaft: 

1.–2. Semester 
Modul BA-1 (12 LP) Naturwissenschaftliche Grundlagen der Bewegungs- und Sportwissen-
schaft 
a)	 Vorlesung Sportmedizin (2 LP) 
b)	 Vorlesung Bewegungs- und Trainingswissenschaften (2 LP)
c)	 Seminar Sportmedizin (3 LP)
d)	 Seminar Bewegungs- und Trainingswissenschaften (3 LP)
e)	 Modulteilprüfung Sportmedizin (1 LP) benotet
f)	 Modulteilprüfung Bewegungs- und Trainingswissenschaften (1 LP) benotet

Modul BA-2 (12 LP) Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Bewegungs- und Sportwissen-
schaft 
a)	 Vorlesung Sportpädagogik (2 LP)
b)	 Vorlesung Grundlagen Sport, Individuum und Gesellschaft (2 LP)
c)	 Seminar Sportpädagogik (3 LP)
d)	 Seminar Sport, Individuum und Gesellschaft (3 LP)
e)	 Modulteilprüfung Sportpädagogik (1 LP) benotet
f)	 Modulteilprüfung Lehrbereichs Sport, Individuum und Gesellschaft (1 LP) benotet

3. Semester
Modul BA-8 (3 LP)
a)	 Vorlesung Forschungsmethoden (2 LP) 
b)	 Modulprüfung (1 LP, unbenotet)

3.–4. Semester 
Modul BA-6 (9 LP) Handlungs- und Bewegungsfelder II
a)	 Seminar Fachausbildung 1 (2 LP)
b)	 Seminar Fachausbildung 2 (2 LP)
c)	 Seminar Fachausbildung 3 (2 LP)
d)	 Modulteilprüfung (1 LP) benotet
e)	 Modulteilprüfung (1 LP) benotet
f)	 Modulteilprüfung (1 LP) unbenotet

4.–5. Semester 
Modul BA-4 (9 LP) Weiterführende Aspekte der Bewegungs- und Sportwissenschaft 
a)	 Seminar 1 (2 LP)
b)	 Modulteilprüfung (1 LP) unbenotet 
c)	 Seminar 2 (2 LP)
d)	 Modulteilprüfung (1 LP) unbenotet 
e)	 Seminar 3 (2 LP, unbenotet)
f)	 Modulteilprüfung (1 LP) unbenotet 

Summe der Leistungspunkte (LP): 
1. Semester = 12 LP
2. Semester = 12 LP
3. Semester = 9 LP
4. Semester = 6 LP
5. Semester = 6 LP
6. Semester = 0 LP



FSB Bewegungswissenschaften (B.A.) vom 14. Januar 2026

veröffentlicht am 1. April 2026

Universität Hamburg Seite 9 von 32

(5)	 Für Wahlbereich-Studierende sind die Vorlesungen aus den Modulen BA-1, BA-2 
freigegeben.

Zu § 4 Absatz 4: Bachelorarbeit und Abschlussmodul 
Das Abschlussmodul besteht aus der Bachelorarbeit mit einem Umfang von 12 Leistungs-
punkten. 

Zu § 5
Lehrveranstaltungsarten, -sprache und -teilnahmebedingungen

Zu § 5 Absatz 2: Lehrveranstaltungssprache
Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. 

Zu § 5 Absatz 3: Anwesenheitspflicht
Für Seminare, Lehrgänge, Projekte und Begleitseminare zum Praktikum besteht eine Anwesen-
heitspflicht, da regelmäßige aktive Interaktionen zwischen Studierenden und Lehrenden, ge-
meinsame Reflektionsprozesse und die praktische Erprobung von Forschungs-, Präsentations- 
und Gesprächsführungsmethoden für die Erreichung der Kompetenzziele unabdingbar sind.
Die Anwesenheitspflicht gilt nicht für die Zulassung zu Wiederholungsprüfungen.

Zu § 13 
Studienleistungen und Modulprüfungen

Zu § 13 Absatz 1: Studienleistungen 
(1) Neben dem Erfordernis der regelmäßigen Teilnahme an und der Vor- und Nachbereitung 
von Lehrveranstaltungen können folgende benotete oder unbenotete Studienleistungen als 
Voraussetzung für Zulassung zu einer Modulprüfung vorgesehen sein:

a)	 Vorbereitung und Moderation einer Sitzung
b)	 Präsentation
c)	 Protokoll einer Sitzung
d)	 Essay, Exzerpt oder Rezension
e)	 Portfolio
f)	 Erstellung einer kommentierenden Literaturliste
g)	 schriftlicher Test
h)	 Ausarbeitung
i)	 Praktische Demonstration

(2)	 Die Art der zu erbringenden Studienleistung wird von den Lehrenden am Anfang der Lehr-
veranstaltung bekannt gegeben.

Zu § 13 Absatz 8: Prüfungsarten und Gruppenarbeit 
(1)	 Weitere Prüfungsarten:

a)	 Praktikumsbericht: Im Praktikumsbericht sollen die Erfahrungen des 12 Wochen Prak-
tikums reflektiert werden. Der Bericht soll einen Umfang von 10 Seiten haben und 
folgende Aspekte umfassen:
1.	 Erwartungen;
2.	 Beschreibung der Praktikumsstelle;
3.	 Einsatzbereiche und bearbeitete Projekte;
4.	 Bearbeitung einer selbstgewählten Schwerpunktsetzung;
5.	 reflektierende Verknüpfung der Erfahrungen und Erkenntnisse mit den Studien-

inhalten;
6.	 Reflexion der eigenen Rolle im Berufsfeld.
	 Der Bericht ist der bzw. dem Praktikumsbeauftragten des Fachbereichs Bewe-

gungswissenschaft einschließlich einer Bescheinigung der Praktikumsstelle, aus 
der Zeitpunkt, Dauer und Art der ausgeübten Tätigkeit hervorgehen, vorzulegen.
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b)	 Praktische Prüfung: Eine praktische Prüfung ist eine Demonstration vertieften Bewe-
gungskönnens in einer Sportart oder in einem Bewegungsfeld. Die Prüflinge sollen 
innerhalb der Prüfung zeigen, dass sie auf der Grundlage des erforderlichen konditio-
nellen Niveaus in der Lage sind, sportart- oder bewegungsfeldspezifische Anforderun-
gen erfüllen zu können.

c)	 Exposé: Das Exposé umfasst die Bearbeitung einer wissenschaftlichen Fragestellung. 
Die Studierenden sollen ihre Fähigkeiten zur Literaturrecherche sowie zur Aufar-
beitung und Darstellung von Literatur aufzeigen und die Studienqualität mittels 
adäquater Instrumente bewerten. Darüber hinaus sollen sie nachweisen, dass sie 
kritisch über die Aussagekraft und Verzerrungen von Studien diskutieren können.

d)	 Digitales Werkstück: Ein digitales Werkstück ist eine Prüfungsform, die es Studieren-
den ermöglicht, Inhalte in einem digitalen und multimedialen Format zu bearbeiten 
und zu präsentieren. Dazu zählen beispielsweise Podcasts, Videos, E-Portfolios, inter-
aktive Webseiten oder Apps. Diese digitalen Werke können Analysen, Präsentationen 
oder Problemlösungen darstellen und ermöglichen eine kreative Auseinandersetzung 
mit den Prüfungsinhalten. Digitale Werkstücke können sowohl individuell als auch 
in Gruppen erstellt werden, wobei die Zusammenarbeit durch digitale Plattformen 
unterstützt wird. Bewertet werden sie anhand von Kriterien wie Inhalt, Kreativität, 
technische Umsetzung und Verständlichkeit. Diese Form der Prüfung fördert die 
Medienkompetenz der Studierenden und bereitet sie auf die Anforderungen einer 
zunehmend digitalisierten Welt vor.

	 Die Formate des digitalen Werkstücks haben folgende Anforderungen: 
	 Multimediale Inhalte wie Podcasts oder Videos haben einen Umfang von 10 bis 15 

Minuten. Für interaktive Webseiten, Skripte (Programmierung) oder Apps werden der 
Funktionsumfang sowie die dokumentierte Entwicklung der Anwendung als Bewer-
tungskriterien herangezogen. Die Bearbeitungsdauer beträgt bis zu zwei Monate.

e)	 Versuchspersonenstunden: Das Erbringen von Versuchspersonenstunden dient der 
praktischen Unterstützung und Teilnahme an empirischen Studien oder Experimen-
ten, die im Rahmen der Lehrveranstaltung oder im Forschungsbereich des entspre-
chenden Fachbereichs durchgeführt werden. Die Studierenden übernehmen hierbei 
die Rolle von Versuchspersonen, um in einem Forschungssetting relevante Daten zu 
generieren. Die Teilnahme an solchen Studien trägt zum Verständnis von Forschungs-
konzepten und -methoden bei und ermöglicht den Studierenden einen Einblick in den 
Ablauf wissenschaftlicher Untersuchungen. Die erbrachten Versuchspersonenstunden 
werden im Rahmen des Workloads angerechnet, der gemäß ECTS-Richtlinien für das 
Modul vorgesehen ist. Es werden 30 Arbeitsstunden (inkl. Vor- und Nachbereitung) mit 
1 Leistungspunkt verrechnet. Dabei kann auch die Teilnahme an Pilotierungen (oder 
ähnlichen Vorbereitungen) von Studien als Versuchspersonenstunden angerechnet 
werden. Die Gesamtzahl der zu erbringenden Versuchspersonenstunden wird in den 
entsprechenden Modulbeschreibungen beschrieben. Die genauen Anforderungen, der 
Zeitraum für die Erbringung der Versuchspersonenstunden sowie die Abgabetermine 
für den Nachweis werden zu Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt.

(2)	 Sofern die konkrete Bearbeitungsdauer nicht geregelt ist, wird diese zu Beginn der Lehr-
veranstaltung von der bzw. dem Prüfenden bekannt gegeben.

(3)	 Hausarbeiten, Referate, digitales Werkstück und mündliche Prüfungen können auch 
in Form einer Gruppenarbeit bzw. Gruppenprüfung zugelassen werden, wenn der als 
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Prüfungsleistung vorgelegte bzw. vorgetragene Beitrag der einzelnen Studierenden klar 
abgegrenzt ist und deutlich unterschieden und individuell bewertet werden kann (bei 
schriftlichen Arbeiten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 
objektiven Kriterien). 

Zu § 14
Bachelorarbeit 

Zu § 14 Absatz 2: Anmeldung zur Bachelorarbeit 
Die Anmeldung zur Bachelorarbeit setzt folgende Studien- und Prüfungsleistungen voraus: 

a)	 Erwerb von 50 Leistungspunkten durch das Erbringen der Studien- und Prüfungsleis-
tungen in den Modulen BA-1 – BA-6.

b)	 Erwerb von mindestens 24 Leistungspunkten im gewählten Nebenfach.
c)	 Erwerb von 18 Leistungspunkten aus den Modulen des ABK-Bereichs.
d)	 Erwerb von mindestens 9 Leistungspunkten im Wahlbereich.

Zu § 14 Absatz 6: Sprache der Bachelorarbeit 
Die Arbeit ist in der Regel in deutscher Sprache zu verfassen. In Absprache mit Erstprüferin bzw. 
Erstprüfer ist die Verfassung in englischer Sprache möglich. Über die Möglichkeit der Abfassung 
der Bachelorarbeit in einer anderen Sprache entscheidet im Einzelfall der Prüfungsausschuss. 

Zu § 14 Absatz 7: Bearbeitung der Bachelorarbeit
(1)	 Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 16 Wochen. Die Vorsitzende bzw. der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann bei begründetem und vor Ablauf der Bearbei-
tungsfrist gestelltem Antrag eine einmalige Verlängerung der Bearbeitungszeit um eine 
Woche genehmigen.

(2)	 Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn 
der als Prüfungsleistung vorgelegte Beitrag der einzelnen Studierenden   aufgrund der 
Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine klare 
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterschieden und individuell bewertet werden kann.

(3)	 Der Umfang der Bachelorarbeit, bei Gruppenarbeiten der individuelle Beitrag, soll ca. 
30–50 Textseiten (9.000–15.000 Wörter) umfassen. Näheres wird vom Prüfungsausschuss 
festgelegt.

Zu § 15  
Bewertung der Prüfungsleistungen

Zu § 15 Absatz 3: 
In Modulen, die Teilprüfungsleistungen vorsehen, errechnet sich die Modulnote aus dem arith-
metischen Mittel der Noten der Teilprüfungsleistungen.
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II. Modulbeschreibungen

Module im Studiengang Bewegungs- und Sportwissenschaft & Bewegungs- und Sportwissen-
schaft als Nebenfach

Modultyp Pflichtmodul

Titel Naturwissenschaftliche Grundlagen der Bewegungs- und Sport
wissenschaft

Sigle BW-BA-1

Qualifikationsziele Studierende erwerben Kenntnisse über grundlegende wissenschaft
liche Theorien, Methoden und Befunde zu Sport, Spiel und Bewegung 
unter sportmedizinischer Perspektive.
Studierende erwerben Kenntnisse über grundlegende wissenschaftli-
che Theorien, Methoden und Befunde zu Sport, Spiel und Bewegung 
unter trainings- und bewegungswissenschaftlicher Perspektive.
Studierende kennen Aspekte und Auswirkungen von Digitalisierung 
sowie Probleme nachhaltiger Entwicklung im Sport. 

Inhalte Wissenschaftliche Grundlagen des Lehrbereichs Bewegungs- und 
Sportmedizin.
Wissenschaftliche Grundlagen des Lehrbereichs Bewegungs- und 
Trainingswissenschaft.

Lehrformen (SWS) a)	Vorlesung: Grundlagen der Bewegungs- und Sportmedizin 2 SWS
b)	Vorlesung: Grundlagen der Bewegungs- und Trainingswissen-

schaft 2 SWS
c)	Seminar des Lehrbereichs Bewegungs- und Sportmedizin 2 SWS
d)	Seminar des Lehrbereichs Bewegungs- und Trainingswissen-

schaft 2 SWS

Unterrichtssprache In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissen-
schaft, des Nebenfachs Bewegungs- und Sportwissenschaft sowie 
im Wahlbereich Bewegungs- und Sportwissenschaft

Modulabschluss Voraussetzungen: 
Regelmäßige Teilnahme mit Vor- und Nachbereitung an allen für 
das Modul vorgesehenen Veranstaltungen. Nachweis über erbrach-
te Studienleistungen in den Seminaren. Studienleistungen können 
z. B. sein: Vorbereitung und Gestaltung einer Seminareinheit, 
Referat, schriftliche Ausarbeitung, schriftlicher Test. Die Art der zu 
erbringenden Studienleistung wird jeweils zu Beginn der Veranstal-
tung durch die bzw. den Prüfenden bekannt gegeben.

Modulprüfung: 
Zwei benotete Modulteilprüfungen jeweils als Klausur (45–60 Mi-
nuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) in Verbindung mit 
den Vorlesungen. Die konkrete Art und Dauer der Prüfungsleistun-
gen werden zu Beginn der Lehrveranstaltung durch die bzw. den 
Prüfenden bekannt gegeben.

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
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Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen
(LP)

a)	Vorlesung Grundlagen der Bewegungs- und Sportmedizin: 2 LP
b)	Vorlesung Grundlagen der Bewegungs- und Trainingslehre: 2 LP
c)	Seminar des Lehrbereichs Bewegungs- und Sportmedizin: 3 LP
d)	Seminar des Lehrbereichs Bewegungs- und Trainingswissen-

schaft: 3 LP
e)	Modulteilprüfung Bewegungs- und Sportmedizin: 1 LP
f)	 Modulteilprüfung Bewegungs- und Trainingswissenschaft: 1 LP

Gesamtarbeits
aufwand

12 LP

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Einmal jährlich (Wintersemester)
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Modultyp Pflichtmodul

Titel Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Bewegungs- und Sport
wissenschaft

Sigle BW-BA-2

Qualifikationsziele Studierende erwerben die Fähigkeit, erziehungs- und sozialwissen-
schaftliche, psychologische sowie soziologische Begriffe zu definie-
ren und diese Konzepte auf den Kontext von Bewegung, Spiel und 
Sport anzuwenden. 
Studierende kennen die wichtigsten Themenfelder der Sportpäda-
gogik und Sportpsychologie. Sie sind in der Lage, diese Themen im 
Kontext der Teildisziplinen der Sportwissenschaft fundiert einzu-
ordnen und deren Zusammenhänge sowie Bedeutung für die Praxis 
zu erkennen.
Studierende können pädagogisch und psychologisch relevante 
Prozesse in Bewegung, Spiel und Sport sowie die Auswirkungen 
sportlicher Aktivitäten über den Lebenslauf hinweg differenziert 
darstellen, erklären und kritisch einschätzen. Dazu verwenden sie 
geeignete theoretische Modelle und beziehen aktuelle empirische 
Befunde ein, um die Prozesse und Folgen des Sporttreibens nach-
vollziehbar zu machen.
Studierende sind in der Lage, sportpädagogische und sportpsycho-
logische Erkenntnisse zu ausgewählten Themen eigenständig an-
zueignen. Sie können diese Ergebnisse systematisch strukturieren, 
professionell präsentieren und nach den gängigen wissenschaftli-
chen Standards eigenständig vertiefend verschriftlichen, um daraus 
fundierte wissenschaftliche Arbeiten zu erstellen.

Inhalte Es werden grundlegende Begriffe aus den Erziehungs- und Sozial
wissenschaften vermittelt, die in der Sportpädagogik/-didaktik 
Anwendung finden.
Es werden Gegenstand und Stellung der Sportpädagogik/-didaktik 
und die forschungsmethodischen und theoretischen Besonderhei-
ten dieser Teildisziplin herausgestellt.
Es werden sportliche Engagements im Lebenslauf in sportpädago-
gischer Perspektive und sportpädagogisch relevante Themenfelder 
thematisiert (z. B. Leistungssport, und Gesundheit in pädagogischer 
Perspektive).
Es werden pädagogisch relevante Prozesse im Sport und Auswir-
kungen des Sporttreibens auf das Individuum über den Lebenslauf 
hinweg behandelt. In der Themenauswahl sind die vielfältigen 
Erscheinungsformen und Settings des Sports berücksichtigt.
Es werden grundlegende Begriffe und Theorien aus der Psychologie 
und den Sozialwissenschaften vermittelt, die für das Verständnis 
von Sport im Kontext von Individuum und Gesellschaft von Bedeu-
tung sind.
Es werden Gegenstand und Stellung der Sportpsychologie und die 
forschungsmethodischen und theoretischen Besonderheiten eines 
interdisziplinären Zugangs zu Sport, Individuum und Gesellschaft 
herausgestellt.
Es werden sportliche Leistung und Beteiligung aus grundlagenwis-
senschaftlicher und anwendungsorientierter Perspektive für Berei-
che wie Leistungssport und Gesundheitsverhalten thematisiert.
Es werden psychologisch relevante Prozesse im Sport und Auswir-
kungen des Sporttreibens auf das Individuum über den Lebenslauf 
und in Abhängigkeit von individuellen Unterschieden behandelt.
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Lehrformen (SWS) a)	Vorlesung: Grundlagen des Lehrbereichs Sport, Individuum und 
Gesellschaft 2 SWS

b)	Vorlesung: Grundlagen der Bewegungs- und Sportpädagogik 
2 SWS

c)	Seminar des Lehrbereichs Sport, Individuum und Gesellschaft 
2 SWS

d)	Seminar des Lehrbereichs Bewegungs- und Sportpädagogik 
2 SWS

Unterrichtssprache In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissen-
schaft, des Nebenfachs Bewegungs- und Sportwissenschaft sowie 
im Wahlbereich Bewegungs- und Sportwissenschaft

Modulabschluss Voraussetzungen: 
Regelmäßige Teilnahme mit Vor- und Nachbereitung an allen für 
das Modul vorgesehenen Veranstaltungen. Nachweis über erbrach-
te Studienleistungen in den Seminaren. Studienleistungen können 
z. B. sein: Vorbereitung und Gestaltung einer Seminareinheit, Re-
ferat, schriftliche Ausarbeitung, schriftlicher Test, Portfolios sowie 
digitale Werkstücke. Die Art der zu erbringenden Studienleistung 
wird jeweils zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

Modulprüfung: 
Zwei benotete Modulteilprüfungen jeweils als Klausur (45–60 Mi-
nuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) in Verbindung mit 
den Vorlesungen. Die konkrete Art und Dauer der Prüfungsleistun-
gen werden zu Beginn der Lehrveranstaltung durch die bzw. den 
Prüfenden bekannt gegeben. 

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

a)	Vorlesung Grundlagen Sport, Individuum und Gesellschaft: 2 LP
b)	Vorlesung Grundlagen der Bewegungs- und Sportpädagogik: 2 LP
c)	Seminar des Lehrbereichs Sport, Individuum und Gesellschaft: 

3 LP
d)	Seminar des Lehrbereichs Bewegungs- und Sportpädagogik: 3 LP
e)	Modulteilprüfung Lehrbereichs Sport, Individuum und Gesell-

schaft: 1 LP
f)	 Modulteilprüfung Lehrbereichs Bewegungs- und Sportpädago-

gik: 1 LP

Gesamtarbeits
aufwand

12 LP

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Einmal jährlich (Wintersemester)
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Modultyp Pflichtmodul

Titel Bewegungswissenschaftliche Projektarbeit aus sozial- bzw. natur-
wissenschaftlicher Perspektive

Sigle BW-BA-3

Qualifikationsziele Studierende erwerben vertiefte theoretische und forschungsme-
thodische Kenntnisse im gewählten Profil (Naturwissenschaft oder 
Geisteswissenschaft).
Studierende kennen anwendungsbezogene Kenntnisse im gewähl-
ten Profil (Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft).
Studierende erwerben Kompetenzen im Bereich der Durchführung/
des Managements eigener Projekte.

Inhalte Ausgewählte Themen der Naturwissenschaft (Bewegungs- und 
Sportmedizin und Bewegungs- und Trainingswissenschaft) oder der 
Sozialwissenschaft (Bewegungs- und Sportpädagogik und Sport, 
Individuum, Gesellschaft).

Lehrformen (SWS) a)	Seminar I (wählbar; entweder aus dem Bereich Naturwissen-
schaft oder aus dem Bereich Sozialwissenschaft) 2 SWS

b) Seminar II (Fortführung des naturwissenschaftlichen oder sozial-
wissenschaftlichen Projekt I) 2 SWS

Unterrichtssprache In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Für die naturwissenschaftliche Profilierung: erfolgreich abgeschlos-
senes Modul 1
Für die sozialwissenschaftliche Profilierung: erfolgreich abgeschlos-
senes Modul 2

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissenschaft

Modulabschluss Voraussetzungen: 
Regelmäßige Teilnahme mit Vor- und Nachbereitung an allen für 
das Modul vorgesehenen Veranstaltungen. Nachweis über erbrach-
te Studienleistungen in den beiden Projektphasen. Die Art der zu 
erbringenden Studienleistung wird jeweils zu Beginn der Veranstal-
tung bekannt gegeben.

Modulprüfung: 
Benotete Hausarbeit im gewählten Projektbereich (umfasst min-
destens 10, höchstens 20 Seiten). Die Prüfungsdauer beträgt bis 
zu drei Monate. Die konkrete Dauer und der konkrete Umfang der 
Prüfungsleistung wird zu Beginn der Lehrveranstaltung durch die 
bzw. den Prüfenden bekannt gegeben.

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

a)	Projekt I: 3 LP
b) Projekt II: 4 LP
c) Modulprüfung: 2 LP

Gesamtarbeits
aufwand

9 LP

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Einmal jährlich (Sommersemester)
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Modultyp Pflichtmodul

Titel Aufbaumodul: Weiterführende Aspekte der Bewegungs- und Sport-
wissenschaft

Sigle BW-BA-4

Qualifikationsziele Studierende erwerben vertiefte Kenntnisse in ausgewählten 
Themenfeldern und Disziplinen sowie eine vertiefte Ausbildung in 
Forschungsmethoden.
Studierende kennen vertiefte theoretische und forschungsmethodi-
sche Ansätze und entwickeln einen reflektierten Umgang mit ihnen.

Inhalte Ausgewählte theoretische Ansätze und aktuelle Themen aus dem 
Bereich Bewegungs- und Sportpädagogik, dem Bereich Bewegungs- 
und Sportmedizin, dem Bereich Sport, Individuum und Gesellschaft, 
sowie dem Bereich Bewegungs- und Trainingswissenschaft. 
Ausgewählte forschungsmethodische Schwerpunkte und 
Methoden aus dem Bereich Bewegungs- und Sportpädagogik, 
dem Bereich Bewegungs- und Sportmedizin, dem Bereich Sport, 
Individuum und Gesellschaft oder dem Bereich Bewegungs- und 
Trainingswissenschaft.

Lehrformen (SWS) a)	Seminar Grundlagenerweiterung: Sport, Individuum und Gesell-
schaft 2 SWS

b) Seminar Grundlagenerweiterung: Bewegungs- und Sportpäda
gogik 2 SWS

c) Seminar Grundlagenerweiterung: Bewegungs- und Sportmedizin 
2 SWS

d) Seminar Grundlagenerweiterung: Bewegungs- und Trainings
wissenschaft 2 SWS

e) Seminar Grundlagenerweiterung: Gesundheitswissenschaft 
2 SWS

f) Seminar: Grundlagenerweiterung: Vertiefung Forschungs
methoden 2 SWS

Die Arbeitsbereiche bieten inhaltlich oder forschungsmethodisch 
orientierte Seminare an. 
Für Studierende des BA Bewegungs- und Sportwissenschaft (HF) 
sind vier verschiedene Seminare aus mindestens drei Arbeitsberei-
chen zu wählen.
Studierende des Nebenfachs (NF) wählen drei verschiedene Semi-
nare aus den angebotenen Bereichen aus.

Unterrichtssprache In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissen-
schaft und des Nebenfachs Bewegungs- und Sportwissenschaft
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Modulabschluss Voraussetzungen: 
Regelmäßige Teilnahme mit Vor- und Nachbereitung an allen für 
das Modul vorgesehenen Veranstaltungen.

Modulprüfung: 
Die 4 (HF) bzw. 3 (NF) unbenoteten Modulteilprüfungen finden 
innerhalb der Seminare statt. Prüfungsleistungen können sein: 
Klausur (45–60 Minuten) oder ein digitales Werkstück (multimedia-
le Inhalte 10–15 Minuten). 
Die Bearbeitungsdauer für das digitale Werkstück beträgt bis zu 
zwei Monate. 

Die konkrete Art und Dauer der Prüfungsleistungen werden zu 
Beginn der Lehrveranstaltungen durch die bzw. den Prüfenden 
bekannt gegeben. Die Modulteilprüfungen werden nicht benotet

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

Hauptfach
a) Seminar 1: 2 LP
b) Seminar 2: 2 LP
c) Seminar 3: 2 LP
d) Seminar 4: 2 LP
e) Modulteilprüfung 1: 1 LP
f) Modulteilprüfung 2: 1 LP
g) Modulteilprüfung 3: 1 LP
h) Modulteilprüfung 4: 1 LP

Nebenfach
a) Seminar 1: 2 LP
b) Seminar 2: 2 LP
c) Seminar 3: 2 LP
d) Modulteilprüfung 1: 1 LP
e) Modulteilprüfung 2: 1 LP
f) Modulteilprüfung 3: 1 LP

Gesamtarbeits
aufwand

12 LP (Hauptfach Bewegungs- und Sportwissenschaft)
9 LP (Nebenfach Bewegungs- und Sportwissenschaft)

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Einmal jährlich (Wintersemester)
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Modultyp Pflichtmodul

Titel Handlungs- und Bewegungsfelder I 

Sigle BW-BA-5

Qualifikationsziele Studierende entwickeln die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige 
Entwicklungen im Sport und in Bewegungsfeldern auf Grundlage 
einer historischen und soziokulturellen Rekonstruktion kritisch zu 
reflektieren. 
Studierende kennen die relevanten Handlungsmuster und deren 
innere Struktur verschiedener Sportarten und Bewegungsfelder.
Studierende können basale Kompetenzen zur Konzipierung und 
Durchführung von sportbezogenen Angeboten entwickeln, die auf 
die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen abgestimmt sind. 
Studierende erweitern ihre Vermittlungskompetenz in verschie-
denen Sportarten und Bewegungsfeldern. Sie können sportliche 
Inhalte zielgruppenspezifisch sowohl theoretisch als auch praktisch 
vermitteln.
Studierende erleben und reflektieren natursportliche Aktivitäten im 
Rahmen von Exkursionen.
Studierende kennen die Aspekte und Auswirkungen von Problemen 
nachhaltiger Entwicklung im Sport.
Studierende beherrschen bewegungsfeldspezifische Handlungs-
muster unter Wahrung der jeweiligen Sicherheitsstandards.

Inhalte Theorie und Praxis des Natursports am Beispiel ausgewählter 
Sommer- oder Winteraktivitäten.
Zwei weitere Handlungs- und Bewegungsfelder.

Lehrformen (SWS) a)	Lehrgang Natursport 2 SWS
b)	Seminar Fachausbildung: Wahl  aus dem aktuellen Angebot an 

Fachausbildungen 3 SWS
c)	Seminar Fachausbildung: Wahl aus dem aktuellen Angebot an 

Fachausbildungen 3 SWS

Unterrichtssprache In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissenschaft

Modulabschluss Voraussetzungen: 
Regelmäßige Teilnahme an den gewählten Veranstaltungen.

Modulprüfung: 
In den Fachausbildungen findet jeweils eine Modulteilprüfung 
(praktische Prüfung 15–45 Minuten) statt. Die konkrete Dauer und 
der Umfang der praktischen Prüfungen wird sportartspezifisch zu 
Beginn der Lehrveranstaltung durch die bzw. den Prüfenden be-
kannt gegeben. Die Modulteilprüfungen sind nicht benotet. 

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

a)	Lehrgang Natursport: 3 LP
b)	Seminar Fachausbildung: 2LP
c)	Seminar Fachausbildung: 2LP
d)	Modulteilprüfung: 1 LP
e)	Modulteilprüfung: 1 LP
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Gesamtarbeits
aufwand

9 LP

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Einmal jährlich (Wintersemester)
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Modultyp Pflichtmodul

Titel Handlungs- und Bewegungsfelder II

Sigle BW-BA-6

Qualifikationsziele Studierende entwickeln die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige 
Entwicklungen im Sport und in Bewegungsfeldern auf Grundlage 
einer historischen und soziokulturellen Rekonstruktion kritisch zu 
reflektieren. 
Studierende kennen die relevanten Handlungsmuster und deren 
innere Struktur verschiedener Sportarten und Bewegungsfelder.
Studierende können basale Kompetenzen zur Konzipierung und 
Durchführung von sportbezogenen Angeboten entwickeln, die auf 
die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen abgestimmt sind. 
Studierende erweitern ihre Vermittlungskompetenz in verschie-
denen Sportarten und Bewegungsfeldern. Sie können sportliche 
Inhalte zielgruppenspezifisch sowohl theoretisch als auch praktisch 
vermitteln.
Studierende kennen die Aspekte und Auswirkungen von Problemen 
nachhaltiger Entwicklung im Sport.
Studierende beherrschen bewegungsfeldspezifische Handlungs-
muster unter Wahrung der jeweiligen Sicherheitsstandards.

Inhalte Fachpraktischen Veranstaltungen aus dem aktuellen Lehrangebot.
Historische und soziokulturelle Rekonstruktion verschiedener 
Sportarten und Bewegungsfelder.
Handlungsanalyse verschiedener Sportarten und Bewegungsfelder.
Vermittlungs- und Inszenierungsformen in verschiedenen Sport
arten und Bewegungsfeldern.
Handlungs- und Methodenpraxis in verschiedenen Sportarten und 
Bewegungsfeldern.

Lehrformen (SWS) a)	Hauptfach Bewegungs- und Sportwissenschaft: 4 verschiedene 
Veranstaltungen aus dem Bereich der Handlungs- und Bewe-
gungsfelder, die in Modul BA-5 noch nicht belegt worden sind 
(zwei der in Modul BA-5 und BA-6 belegten Bewegungsfelder 
werden in BA-7 vertieft) je 3 SWS.

b)	Nebenfach: 3 verschiedene Veranstaltungen aus dem Bereich der 
Handlungs- und Bewegungsfelder je 3 SWS.

Unterrichtssprache In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissen-
schaft und des Nebenfachs Bewegungs- und Sportwissenschaft



FSB Bewegungswissenschaften (B.A.) vom 14. Januar 2026

veröffentlicht am 1. April 2026

Universität Hamburg Seite 22 von 32

Modulabschluss Voraussetzungen: 
Regelmäßige Teilnahme mit Vor- und Nachbereitung an allen für 
das Modul vorgesehenen Veranstaltungen. Nachweis über erbrachte 
Studienleistungen in den Seminaren. Studienleistungen können z. B. 
sein: Vorbereitung und Gestaltung einer Seminareinheit, Referat, 
schriftliche Ausarbeitung. Die Art der zu erbringenden Studienleis-
tung wird jeweils zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

Modulprüfung: 
a)	Benotete Modulteilprüfungen (praktische Prüfung  

15–45 Minuten) in zwei verschiedenen Fachausbildungen. 
b)	Hauptfachstudierende: zusätzlich zwei unbenotete Modulteil-

prüfungen (praktische Prüfung 15–45 Minuten) 
c)	Nebenfachstudierende zusätzlich eine unbenotete Modulteilprü-

fung (praktische Prüfung 15–45 Minuten). 
Die konkrete Dauer und der Umfang der praktischen Prüfungen 
wird sportartspezifisch zu Beginn der Lehrveranstaltung durch die 
bzw. den Prüfenden bekannt gegeben.

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

a)	Seminar Fachausbildung 1: 2 LP
b)	Seminar Fachausbildung 2: 2 LP
c)	Seminar Fachausbildung 3: 2 LP
d)	Seminar Fachausbildung 4 (nur Hauptfach): 2 LP
e)	Modulteilprüfung 1 benotet: 1 LP
f)	 Modulteilprüfung 2 benotet: 1 LP
g)	Modulteilprüfung 3 unbenotet: 1 LP 
h)	Modulteilprüfung 4 unbenotet (nur Hauptfach): 1 LP

Gesamtarbeits
aufwand

12 LP B.A Bewegungs- und Sportwissenschaft
9 LP Nebenfach Bewegungs- und Sportwissenschaft

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Einmal jährlich (Wintersemester)
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Modultyp Pflichtmodul

Titel Handlungs- und Bewegungsfelder III: Vertiefung

Sigle BW-BA-7

Qualifikationsziele Studierende erwerben vertiefte bewegungswissenschaftliche 
Reflektions- und Vermittlungskompetenz in den gewählten Bewe-
gungsfeldern.
Studierende erwerben vertiefte bewegungs- und methodenprakti-
sche Kompetenz in den gewählten Bewegungsfeldern.

Inhalte Projektorientierte und sportartenüberschreitende Arbeit in Theorie 
und Methodenpraxis ausgewählter Bewegungsfelder:

Lehrformen (SWS) a)	Seminar: Fachpraktische Vertiefung 1 (Bewegungsfeld nach 
Wahl) 3 SWS

b)	Seminar: Fachpraktische Vertiefung 2 (Bewegungsfeld nach 
Wahl) 3 SWS

Unterrichtssprache In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Abgeschlossenes Modul BA-5 sowie Abschluss der Veranstaltungen, 
die für den jeweiligen Vertiefungsbereich vorausgesetzt werden.

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissenschaft

Modulabschluss Voraussetzungen: 
Regelmäßige Teilnahme mit Vor- und Nachbereitung an allen für 
das Modul vorgesehenen Veranstaltungen. Nachweis über erbrach-
te Studienleistungen in den Seminaren. Studienleistungen können 
z. B. sein: praktische Demonstration, Vorbereitung und Gestaltung 
einer Seminareinheit, Referat, schriftliche Ausarbeitung. Die Art der 
zu erbringenden Studienleistung wird jeweils zu Beginn der Veran-
staltung bekannt gegeben.

Modulprüfung: 
Die Prüfung besteht aus je einer benoteten praktischen Teilprüfung 
(30–60 Minuten) in jedem der beiden gewählten Vertiefungen.
Die konkrete Dauer und der Umfang der praktischen Prüfungen 
werden sportartspezifisch zu Beginn der Lehrveranstaltung durch 
die bzw. den Prüfenden bekannt gegeben.

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

a)	Seminar fachpraktische Vertiefung 1: 2 LP
b)	Seminar fachpraktische Vertiefung 2: 2 LP
c)	Modulteilprüfung 1: 1 LP
d)	Modulteilprüfung 2: 1 LP

Gesamtarbeits
aufwand

6 LP

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Einmal jährlich (Wintersemester)
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Modultyp Pflichtmodul

Titel Forschungsmethoden

Sigle BW-BA-8

Qualifikationsziele Studierende erwerben grundlegende Kenntnisse in Forschungsme-
thoden und Statistik, die in der Bewegungs- und Sportwissenschaft 
angewendet werden. 
Sie verstehen die Prinzipien der Datenerhebung, -analyse und  
Interpretation sowie die Bedeutung von Reproduzierbarkeit und 
Open Science in der Forschung. 
Studierende sind in der Lage, statistische Software anzuwenden, Er-
gebnisse korrekt zu interpretieren und wissenschaftliche Methoden 
kritisch zu reflektieren.

Inhalte Einführung in Forschungsmethoden und Statistik.
Anwendung statistischer Verfahren der Bewegungs- und Sport
wissenschaft.
Prinzipien der Reproduzierbarkeit und Open Science.
Praktische Anwendung in Übungen.

Lehrformen (SWS) a)	Vorlesung: Forschungsmethoden und Statistik (mit freiwilliger 
Übung) 2 SWS

b)	Seminar: Angewandte Statistik 2 SWS

Unterrichtssprache In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissenschaft.

Modulabschluss Voraussetzungen: 
Regelmäßige Teilnahme mit Vor- und Nachbereitung an allen für 
das Modul vorgesehenen Veranstaltungen. Nachweis über erbrach-
te Studienleistungen. Die Art der zu erbringenden Studienleistung 
wird jeweils zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

Modulprüfung: 
a)	unbenotete Klausur (45-60 Minuten) oder digitales Werkstück 

(Multimediale Inhalte 10-15 Minuten). Die Bearbeitungsdauer 
zum digitalen Werkstück beträgt bis zu zwei Monate.

	 Die konkrete Art und Dauer bzw. der konkrete Umfang der Prü-
fungsleistung werden zu Beginn der Lehrveranstaltung durch die 
bzw. den Prüfenden bekannt gegeben.

b)	Erbringung von 30 Versuchspersonenstunden.
	 Die Dauer der Erbringung ist nicht auf das Semester festgelegt. 

Die Stunden müssen in digitaler Form dokumentiert und nachge-
wiesen werden. 

Die zu erbringenden (Teil-) Prüfungen werden mit bestanden/nicht 
bestanden beurteilt.

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

a)	Vorlesung Forschungsmethoden und Statistik: 2 LP
b)	Seminar Angewandte Statistik: 2 LP
c)	Modulteilprüfung unbenotet: 1 LP
d)	Modulteilprüfung unbenotet: 1 LP
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Gesamtarbeits
aufwand

6 LP

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Einmal jährlich (Wintersemester)
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Modultyp Pflichtmodul

Titel Abschlussmodul

Sigle BW-BA-9

Qualifikationsziele Studierende vertiefen und demonstrieren ihre Fähigkeit, wissen-
schaftliche Gegenstandsbereiche und Problemfelder im Bereich der 
Bewegungs- und Sportwissenschaft eigenständig zu erarbeiten. 
Sie sind in der Lage, diese systematisch und fundiert in längeren 
wissenschaftlichen Abhandlungen (Bachelorarbeit) darzulegen und 
zu diskutieren.

Inhalte Inhaltliche Vorbereitung und Verfassen der Bachelorarbeit.

Lehrformen Bachelorarbeit

Unterrichtssprache In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

a)	Erwerb von mindestens 50 Leistungspunkten durch das Erbrin-
gen der Studien- und Prüfungsleistungen in den Modulen BA-1–
BA-6 und BA-8.

b)	Erwerb von mindestens 24 Leistungspunkten im gewählten 
Nebenfach.

c)	Erwerb von 21 Leistungspunkten aus den Modulen des ABK-
Bereichs.

d)	Erwerb von mindestens 9 Leistungspunkten im Wahlbereich.

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissenschaft

Modulabschluss Voraussetzungen: 
Siehe Voraussetzungen für die Teilnahme am Abschlussmodul.

Modulprüfung: 
Bachelorarbeit (ca. 30–50 Seiten, Bearbeitungszeit 16 Wochen)

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

Bachelorarbeit 12 LP

Gesamtarbeits
aufwand

12 LP

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Jedes Semester
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Modulbeschreibungen – Allgemeine berufsbezogene Kompetenzen  
(ABK-Module ABK 1 & 2)

Modultyp Pflichtmodul

Titel Studien- und berufsfeldbezogene Einführung

Sigle BW-ABK-1

Qualifikationsziele Studierende verfügen über grundlegende Fähigkeiten zum wissen-
schaftlichen Denken und Arbeiten, d. h. Fähigkeiten zur Recherche, 
Beschaffung, Qualitätseinschätzung, Auswertung, kritischen 
Reflexion und Archivierung wissenschaftlicher Quellen. Sie kennen 
die Anforderungen zur Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen 
Quellen in angemessener wissenschaftlicher Kommunikation und 
können diese exemplarisch umsetzen (Präsentation, Verfassen von 
Texten).
Studierende kennen die Breite und Vielfalt fachbezogener Berufs-
felder. Sie können Anforderungen zur Umsetzung bewegungs-
wissenschaftlichen Wissens in Praxiskontexten erkennen und 
zuordnen sowie persönliche Entwicklungsbereiche im Hinblick auf 
zukünftige Berufsfelder und deren Erfordernisse identifizieren.

Inhalte Wissenschaftliches Arbeiten 
Vielfalt fachbezogener Berufsfelder, -kontexte und -tätigkeiten

Lehrformen (SWS) a)	Seminar: Techniken wissenschaftlichen Arbeitens 2 SWS
b)	Seminar: Berufsfelderkundung 2 SWS

Unterrichtssprache Deutsch, ggf. auch Englisch. Wird zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissenschaft

Modulabschluss Voraussetzungen: 
Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls.

Modulprüfung: 
Die unbenotete Modulprüfung findet in Form eines Exposés 
(8–10 Seiten) oder einer Hausarbeit (8–10 Seiten) innerhalb des 
Seminars Techniken wissenschaftlichen Arbeitens statt. Die Bear-
beitungsdauer beträgt bis zu zwei Monate. Die konkrete Art und 
Dauer der Prüfungsleistung wird zu Beginn der Lehrveranstaltung 
durch die bzw. den Prüfenden bekannt gegeben. Die zu erbringende 
Leistung wird mit bestanden/ nicht bestanden bewertet. 

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

a)	Techniken wissenschaftlichen Arbeitens: 2 LP
b)	Berufsfelderkundung: 2 LP
c)	Modulabschlussprüfung: 1 LP

Gesamtarbeits
aufwand

5 LP

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Mindestens einmal jährlich (i. d. R. Wintersemester)

Referenzsemester 1. Semester
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Modultyp Pflichtmodul

Titel Berufsorientierung (Berufspraktikum und Praktikumsbegleitung)

Sigle BW-ABK-2

Qualifikationsziele Studierende setzen sich mit den berufsbezogenen Zielen des 
Studiengangs auseinander und sind in der Lage, für das exempla-
risch gewählte Berufsfeld unter Einbezug von vorab festgelegten 
Lernzielen das komplexe Geflecht der in diesem Berufsfeld gestell-
ten Anforderungen, der Berufsrollen und ggf. ethischen Fragen auf 
Grundlage eigener, umfassender handlungspraktischer Erfahrun-
gen zu identifizieren und zu deuten.
Studierende können die Qualifikationserfordernisse für ein exemp-
larisch gewähltes Berufsfeld spezifizieren und haben sich mit ihren 
eigenen Kompetenzen und Potentialen im Hinblick auf die berufs-
bezogenen Anforderungen und Qualifikationserfordernisse für das 
exemplarisch gewählte Berufsfeld auseinandergesetzt sowie ihre 
berufliche Rolle in Bezug auf eigene Berufswünsche reflektiert.

Inhalte Umfassende, vertiefte Einsicht durch grundlegende berufs
praktische Erfahrungen, unter Betreuung und Anleitung einer 
Fachkraft, in zumindest einem ausgewählten fachbezogenen dem 
angestrebten Hochschulabschluss entsprechenden Berufsfeld bzw. 
Anwendungskontext.
Vorbereitende, begleitende und nachbereitende Reflexion der 
Berufsrollen und -anforderungen, auch im Hinblick auf die eigene 
berufliche Perspektive.

Lehrformen (SWS) a)	Berufsbezogenes Praktikum im Umfang von 12 Wochen Vollzeit-
tätigkeit. Sofern das Erreichen der Qualifikationsziele möglich 
bleibt, kann das Praktikum auf Antrag geteilt werden, wenn die 
Dauer eines einzelnen Praktikumsteils 6 Wochen nicht unter-
schreitet, oder in einzelnen Teilen zeitlich gestreckt werden.

b)	Praktikumsbegleitseminar (vorbereitend, begleitend und 
auswertend).

Unterrichtssprache In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Voraussetzung für die Teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss oder, 
bei Beginn dieses Moduls im 2. Semester, der begleitende Besuch 
des ABK 1 Pflichtmoduls Studien- und berufsbezogene Einführung.

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissenschaft
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Modulabschluss Voraussetzungen: 
Absolvieren des Praktikums in Abstimmung mit der bzw. dem 
Modulbeauftragten; Vorlage einer Praktikumsbescheinigung auf 
einem vorgegebenen Formular, aus der Zeitpunkt, Dauer, Art des 
Praktikums und des Tätigkeitsfeldes sowie die Betreuung hervor-
gehen; Regelmäßige Teilnahme an dem Praktikumsbegleitsemi-
nar (erfolgreiches Erbringen von Studienleistungen wie Fall- oder 
Konzeptvorstellung bzw. Präsentieren spezifischer Anliegen in der 
seminaristischen Reflexion).

Modulprüfung: 
Die unbenotete Modulprüfung findet in Form eines Praktikumsbe-
richts (10 Seiten) statt. Die Bearbeitungsdauer beträgt bis zu zwei 
Monate. Die konkrete Dauer der Prüfungsleistung wird zu Beginn 
der Lehrveranstaltung durch die bzw. den Prüfenden bekannt 
gegeben. Die zu erbringende Leistung wird mit bestanden/nicht 
bestanden bewertet.

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

a)	Berufspraktikum (12 Wochen): 14 LP
b)	Praktikumsbegleitseminar: 1 LP
c)	Modulabschlussprüfung: 1 LP

Gesamtarbeits
aufwand

16 LP

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Mind. Jahresturnus. Die Studierenden suchen sich ihren 
Praktikumsplatz in Abstimmung mit der bzw. dem Modulbeauf-
tragten in der Regel selbst.

Referenzsemester 4. Semester; ein früherer Beginn ist möglich. Das Praktikum wird in 
der vorlesungsfreien Zeit absolviert. Als Einstieg dient der vorberei-
tende Teil des Praktikumsbegleitseminars; in der vorlesungsfreien 
Zeit findet ein begleitender Termin statt; der Auswertungsteil des 
Seminars sollte nach Abschluss des Praktikums absolviert werden.
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Modultyp Pflichtmodul

Titel Schlüsselkompetenzen

Sigle BW-ABK-3

Qualifikationsziele Studierende setzen sich – im Hinblick auf die berufsbezogenen Ziele 
des Studiengangs – mit der Bandbreite allgemeiner, fachübergrei-
fender Fähigkeiten und Handlungskompetenzen auseinander und 
können Bereiche identifizieren, in denen sie individuelle Entwick-
lungsbedarfe besitzen. Die Studierenden wählen proaktiv Bereiche 
aus, in denen persönlicher Förderungsbedarf besteht und können 
diese Wahl – im Hinblick sowohl auf die Ziele des Studiengangs wie 
auf die Berufsfelder, in denen Studiengangsabsolventinnen und 
Absolventen als Fach- oder Führungskräfte typischerweise tätig 
werden – qualifiziert begründen und ggf. nachweisen. In diesen 
Entwicklungsbereichen nehmen Studierende gezielt spezifische und 
in Zusammenhang mit der typischen Berufspraxis der Mehrheit der 
Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtung stehende För-
derungsangebote zur Persönlichkeitsentfaltung oder der Förderung 
methodischer und zwischenmenschlicher Schlüsselkompetenzen 
wahr. Die Studierenden erwerben dabei Kenntnisse („Know what“) 
über methodische, sozial-kommunikative und/oder selbstregulative 
Schlüsselkompetenzen sowie über deren Funktionen für Anwen-
dungskontexte in Beruf und Gesellschaft. Sie zeigen dort verbesserte 
Fähigkeiten, vermittelte Handlungsstrategien und Modelle in beruf-
lichen und gesellschaftlichen Handlungskontexten praktisch umzu-
setzen („Know how“) und dabei bewusst selektiv authentisch wie 
unter Beachtung des sozialen Kontexts zu agieren („Know why“).

Inhalte Auseinandersetzung mit der Bandbreite allgemeiner, fachübergrei-
fender Fähigkeiten und Handlungskompetenzen, die in solchen 
Berufsfeldern benötigt werden, in denen Bewegungswissenschaft-
lerinnen bzw. Bewegungswissenschaftler typischerweise als Fach- 
oder Führungskräfte tätig werden. Dazu gehören u.a. Kompetenzen 
der Selbststeuerung (z. B. Zeit-, Stress-, Emotionsmanagement, 
Lernkompetenz, Laufbahn- und Lebensplanung), Kooperation (z. B. 
Teamarbeit, Konfliktmanagement, Interkulturelle Kompetenzen), 
Vermittlung (z. B. Präsentation, Gruppenleitung), Beratung (z. B. 
Gesprächsführung, Problemlösen, Moderation), Leitung (z. B. 
Projektmanagement, Verhandlungsführung, ethische Kompetenz) 
und der Nutzung digitaler Informationstechnologien. Identifikation 
von Förderungsbedarfen unter Beachtung der Studiengangsziele 
und individuell begründete Auswahl von Förderungsangeboten, die 
spezifisch auf die typischen Berufskontexte von Absolventinnen 
und Absolventen der Fachrichtung (und möglichst unter Nutzung 
von Beispielen aus diesen) abzielen.

Lehrformen (SWS) a)	Besuch von maximal 2 Veranstaltungen aus verschiedenen 
Schlüsselkompetenzbereichen mit einem Umfang von jeweils 
2 SWS Präsenzunterricht, die in der Regel in Form von (Teil-) 
Seminaren durchgeführt werden. 

b)	Möglich sind auch der Ersatz, die Ergänzung oder die Kombina-
tion mit Vorlesungen und tutoriell gestützte Übungen, auch im 
Verbund mit text- oder computergestütztem Selbststudium, 
Praxisanwendungen in Simulationen, Selbsterfahrung/-anwen-
dung, praktischer Anwendung, Super- und Intervisionsmethoden 
(Arbeit an eigenen Anliegen) und schriftlicher Reflexion von Lern- 
und Entwicklungsprozessen.
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Unterrichtssprache Deutsch, ggf. Englisch. Wird zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekannt gegeben.

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

Verwendbar im Rahmen des B.A. Bewegungs- und Sportwissenschaft

Modulabschluss Voraussetzungen: 
Regelmäßige Teilnahme an dem Praktikumsbegleitseminar, sowie 
das Erbringen von Studienleistungen. Die Art der zu erbringenden 
Studienleistungen wird zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung 
bekannt gegeben. 

Modulprüfung: 
Unbenotete Hausarbeit (8–10 Seiten), digitales Werkstück (Multi
mediale Inhalte 10–15 Minuten) oder Klausur (mindestens 45, 
höchstens 60 Minuten). Die Bearbeitungsdauer von Hausarbeit 
oder digitalem Werkstück beträgt bis zu zwei Monate.
Die konkrete Art und Dauer der (Teil-)Modulprüfungen werden zu 
Beginn der jeweiligen Veranstaltung durch die bzw. den Prüfenden 
bekannt gegeben. Die zu erbringenden (Teil-) Prüfungen werden 
mit bestanden/nicht bestanden beurteilt. 

Sprache:
In der Regel Deutsch. Abweichende Regelungen werden zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen Modulteilen 
(LP)

a)	Veranstaltung 1: 2 LP
b)	Veranstaltung 2: 2 LP
c)	Modulteilprüfung Veranstaltung 1: 1 LP
d)	Modulteilprüfung Veranstaltung 2: 1 LP

Gesamtarbeits
aufwand

6 LP

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
Angebots

Mind. Jahresturnus

Referenzsemester 5. Semester
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Zu § 23
Inkrafttreten 

Diese Fachspezifischen Bestimmungen treten am Tag nach der Veröffentlichung als Amtliche 
Bekanntmachung der Universität Hamburg in Kraft. Sie gelten erstmals für Studierende, die 
ihr Studium zum Wintersemester 2026/2027 aufnehmen.

Hamburg, den 1. April 2026
Universität Hamburg
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